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BDSG (neu)

Teil 1 - Kapitel 2 - Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener
Daten

§ 3 - Verarbeitung personenbezogener Daten durch offentliche Stellen

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine 6ffentliche Stelle ist zuldssig, wenn sie zur
Erfallung der in der Zustandigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in Austbung
offentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen ubertragen wurde, erforderlich ist.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teill/kapitel2/paragraph03?rev=1518943416 Gedruckt 21.05.2026
05:12



	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 1 - Kapitel 2 - Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten
	§ 3 - Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen




